
Arbeitsschutz bei der mobilen Arbeit, 18.11.2021

Anforderungen an die Bildschirmarbeit
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Wann handelt es sich überhaupt um Bildschirmarbeit?

Mensch-Rechner-Interaktion 
(Datenverarbeitung)

Aufnahme von 
Informationen 

(lesen)

Eingabe von 
Informationen 

(Maschinensteuerung)
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Was ist das Schutzziel (Problem) bei der Bildschirmarbeit?

• Belastung der Augen
• Psychische Belastung
• Physische Belastung

Und bei mobilen Endgeräten, Datenbrillen, …?
• Haltearbeit (statische Muskelbeanspruchung 

von Armmuskulatur, Nackenmuskulatur, …)
• Wärmeentwicklung, 
• Diskomfort
• …
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Mobiles Arbeiten - Rechtliche Einordnung
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Mobiles Arbeiten - Rechtliche Einordnung

Vermutungswirkung!
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Mobiles Arbeiten - Rechtliche Einordnung

4.2.4 Homeoffice

(1) Homeoffice als Form der mobilen Arbeit bietet eine Möglichkeit, die Zahl der 
gleichzeitig im Betrieb anwesenden Beschäftigten zu reduzieren und die Einhaltung 
von Abstandsregeln zu unterstützen. Dies gilt insbesondere, wenn Büroräume 
ansonsten von mehreren Beschäftigten bei Nichteinhaltung der Abstandsregel 
genutzt werden müssten. 

(2) Auch für Arbeiten im Homeoffice gelten das ArbSchG und das Arbeitszeitgesetz. 
Regelungen zu Arbeitszeiten und Erreichbarkeit sollen getroffen werden. 
Beschäftigte sind im Hinblick auf einzuhaltende Arbeitszeiten, Arbeitspausen, 
darüber notwendige Dokumentation, die ergonomische Arbeitsplatzgestaltung und 
die Nutzung der Arbeitsmittel, zum Beispielkorrekte Bildschirmposition, möglichst 
separate Tastatur und Maus, richtige und wechselnde Sitzhaltung und 
Bewegungspausen zu unterweisen.  

(3)  Der Arbeitgeber muss durch geeignete Arbeitsorganisation sicherstellen, dass 
Beschäftigte, denen entsprechende technische Möglichkeiten für das Homeoffice 
im Moment nicht zur Verfügung stehen, ihre Arbeitsaufgaben erfüllen können und 
ausreichend Zugang zu betrieblicher Kommunikation und Informationen unter 
Beachtung von Abschnitt 4.2.12 haben.

Quelle:
„SARS-CoV-2-Arbeitsschutzregel“ 
(Fassung 07.05.2021)

SOLLEN heißt MÜSSEN für 
diejenigen welche KÖNNEN
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Mobiles Arbeiten - Rechtliche Einordnung

Sind wir ehrlich:
Homeoffice ist eher quasistationäres Arbeiten als mobiles Arbeiten!
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(7) Telearbeitsplätze sind vom Arbeitgeber fest eingerichtete Bildschirmarbeits-

plätze im Privatbereich der Beschäftigten, für die der Arbeitgeber eine mit den 

Beschäftigten vereinbarte wöchentliche Arbeitszeit und die Dauer der Einrichtung 

festgelegt hat. Ein Telearbeitsplatz ist vom Arbeitgeber erst dann eingerichtet, 

wenn Arbeitgeber und Beschäftigte die Bedingungen der Telearbeit arbeitsvertrag-

lich oder im Rahmen einer Vereinbarung festgelegt haben und die benötigte Aus-

stattung des Telearbeitsplatzes mit Mobiliar, Arbeitsmitteln einschließlich der 

Kommunikationseinrichtungen durch den Arbeitgeber oder eine von ihm beauf-

tragte Person im Privatbereich des Beschäftigten bereitgestellt und installiert ist.

Telearbeit - Rechtliche Einordnung
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Sichtgeometrie



Sehabstand

Biomechanik



Sehabstand

Biomechanik
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Kopfneigung

0°

Normale Sehachse im Sitzen: Kopf- u. Blickneigung 35°- 40°

Normale Sehachse im Stehen: Kopf- u. Blickneigung 25°- 35°

Gesamtauslenkung normale Sehachse:

Verbindungslinie zwischen einem fixierten Objekt und 
dem Mittelpunkt der Netzhautgrube:

 Neigung des entspannten Kopfes im Stehen: 15° - 20°
 Neigung des entspannten Kopfes im Sitzen: ca. 25

+
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Referenzsitzhaltung
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Gefährdung?

Das Ausmaß der Gefährdung ist u. a. auch von der 
individuellen Einstellung der Arbeitsmittel abhängig!

Unterweisung!
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Simulation mittels digitaler Ergonomie
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Simulationsergebnisse

Notebook
Sehabstand 
[in mm]

Risikobereich

1 2 3 4

LMM-KH –
Sitzen in variabler Haltung, ohne 
Möglichkeit zum Stehen

F5: 350
M95: 450

Bis 2h
(Basis [10])

Ab 3h Ab 5h Ab 10h

LMM-KH –
Sitzen in erzwungener Haltung

F5: 350
M95: 450

Bis 1h
(Basis [14])

Ab 2h Ab 4h Ab 8h
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Kontakt:
Prof. Dr.-Ing. Martin Schmauder
Professur Arbeitswissenschaft
Institut für Technische Logistik und Arbeitssysteme
TU Dresden
01062 Dresden

Tel.:  ++49 (0)351 463-38510
Fax:  ++49 (0)351 463-37283
E-Mail: martin.schmauder@tu-dresden.de
www.tu-dresden.de/mw/tla

mailto:martin.schmauder@tu-dresden.de

